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§ 9d StFanlVO 2016 Ausnahmen von
den Emissionsgrenzwerten bei

mittelgroßen Feuerungsanlagen
 StFanlVO 2016 - Steiermärkische Feuerungsanlagenverordnung – StFanlVO 2016

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 27.10.2021

(1) Mittelgroße Feuerungsanlagen, die ausschließlich als Ausfallreserve zu Zwecken der Notstrom- oder

Notwärmeversorgung über einen Zeitraum von drei Jahren und nicht mehr als 500 Betriebsstunden pro Jahr betrieben

werden (Betriebsstunden der Verbrennungseinrichtung), sind von der Einhaltung der festgelegten

Emissionsgrenzwerte ausgenommen. Bei Anlagen, in denen feste Brennsto e verfeuert werden, ist jedenfalls der

Emissionsgrenzwert für Staub von 100 mg/Nm3 einzuhalten.

(2) Bestehende mittelgroße Feuerungsanlagen, die ausschließlich als Ausfallreserve zu Zwecken der Notstrom- oder

Notwärmeversorgung über einen Zeitraum von fünf Jahren und nicht mehr als 500 Betriebsstunden pro Jahr betrieben

werden (Betriebsstunden der Verbrennungseinrichtung), sind von der Einhaltung der festgelegten

Emissionsgrenzwerte ausgenommen. Bei Anlagen, in denen feste Brennsto e verfeuert werden, ist jedenfalls der

Emissionsgrenzwert für Staub von 200 mg/Nm3 einzuhalten.

(3) Das Vorliegen der Voraussetzungen nach Abs. 1 und 2 (Betriebsstunden) ist von der/dem Verfügungsberechtigten

der Anlage zu dokumentieren und sind die Aufzeichnungen mindestens sechs Jahre lang aufzubewahren und auf

Verlangen der zuständigen Behörde vorzulegen.“

Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 30/2019

In Kraft seit 04.04.2019 bis 31.12.9999
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